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1979· -01- 2 4 A N FRA G E 

der Abgeordneten ING.HANREICH, Dipl.-Vw. JOSSECK, Dr. FRISCHENSCHLAGER .. 
an den Herrn Bundesminister für Unterricht und Kunst 

betreffend Schülerheft "Wir brauchen Strom" 

An einigen oberösterreichischen Volksschulen findet im Unterricht eine 
Broschüre mit folgendem Titel Verwendung: 

"Wir brauchen Strom" 
Schülerheft - Ein Arbeitsheft für die Volksschule 
1. und 2. Schulstufe, . herausgegeben von der 00. Kraftwerke AG. 

In Bildern und Zeichnungen wird darin psychologisch geschickt die bequeme . 
Handhabung von elektrisch betriebenen Geräten gegenüber herkömmlichen, 
durch Muskel kraft zu bewegenren Hausha 1 tsgeräten gezeigt. Indi rekt wird 
außerdem darauf hingewiesen, daß mit elektrischem Strom betriebene Hei
zungen verschiedene Vorteile gegenüber anderen.Heizarten ·bieten. 

Zwei farbige, ganzseitige·Fotos zeigen - ohne jeden Kommentar - einen 
modetnst eingerichteten Haushalt; als Ausstatter dieser eindeutigen Werbe
aufnahmen ist aus dem Impressum unschwer ein großes NÖbelunternehmen zu 
erkennen. 

In der Broschüre f~ndet sich auch nicht der geringste Hinweis auf das 
wesentliche Problem des Energiesparens, was 'nicht Wunder nimmt, zeichnet 
doch eine Kraftwerksgesellschaft für dieses Machwerk verantwortlich. 

Die unterzei~hneten Abgeordneten sind der Ansicht, daß die beschriebene 
Broschüre in der vorliegenden Form für die Verwendung im Schulunterricht 
ungeeignet ist und richten deshalb an den Herrn Bundesminister für Unter
richt und Kunst die 
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. Teilen Sie die Ansicht, daß die Verwendung der oben beschriebenen Broschüre 
im Schulunterricht in ihrer Gesamtheit gegen § 14 Abs. 2 bzw. 4 des Schul
unterrichtsgesetzes sowie hinsichtlich der unverhohlenen Produktwerbung . 
eines Möbel hauses gegen § 46 Abs. 3 des SchUG. verstößt? 
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